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Leihvertrag für die Truhenorgel  
 
und Rechnung 
 

Kirchenmusik 
Haus der Kirche 

Ludwigstraße 13 

64646 Heppenheim 

 

Propsteikantor Christian Mause 
Mail:  Christian.Mause@ekhn.de 

Telefon:  06251/69237 

 
Ansprechpartnerin in der 

Dekanatsverwaltung: Ebba Röhrig 

Tel. 06252-673322 

Fax 06252-673325 

Mail : ebba.roehrig@ekhn.de 
 

 
Nach erfolgter Terminabsprache mit Propsteikantor Mause 

bitte vom Vorstand unterschrieben senden an: 
 

Evang. Dekanat Bergstraße FAX-Nr.: 06252-673325 
 
 
Ausleihzeitraum: _______________________________________ (max. 1 Woche) 
 
 
Entleiher (Kirchengemeinde, Verein etc.; bitte vollständig ausfüllen): 
 
 

Adresse 
 
 

Ansprechpartner: Name 
 
 

Tel.-Nr.:     FAX-Nr.: 
 
 

 

Leihgebühr 
 
Die Ausleihgebühr inkl. Transportversicherung beträgt 50 EUR für Gemeinden im Evang. 
Dekanat Bergstraße bzw. 150 EUR für alle anderen Entleiher. Die Gebühr ist an die  
 

Evang. Regionalverwaltung Starkenburg-West 
mit dem Verwendungszweck 6098 0270 

 
auf eines der untenstehenden Konten zu überweisen. 
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Haftung 
 
Der Entleiher verpflichtet sich zu sachgemäßer Behandlung des Instrumentes und zur Sorgfalt 
beim Transport. 
Der Entleiher haftet für Schäden durch unsachgemäße Behandlung, die durch die bestehende 
Versicherung nicht gedeckt sind. 
Treten Schäden beim Transport auf, so ist das Dekanat unverzüglich zu informieren. Versäumt 
der Entleiher eine solche rechtzeitige Meldung, so dass der Verleiher die von der Versicherung 
gesetzten Fristen nicht wahrnehmen kann, haftet der Entleiher für den entstandenen Schaden. 
 
 

Transport des Instruments 
 
Für den Transport sind zwei Personen erforderlich. Im Transportfahrzeug (PKW-Kombi ist in der 
Regel ausreichend) muss das Oberteil des Instrumentes stehend transportiert werden. 
 
Maße der Truhenorgel: 

B/105 cm, H/70 cm, T/56 cm (Oberteil) 
B/105 cm, H/20 cm, T/50 cm (Unterteil) 
 

 

Aufstellen des Instruments 
 
Das Instrument darf nicht in unmittelbarer Nähe eines Heizkörpers oder über einem im 
Fußboden befindlichen Warmluftschacht aufgestellt werden. 
 
Selbständiges Nachstimmen oder Umstimmen ist nicht gestattet. 
 
 
 
Der Abholer prüft die Orgel und bestätigt durch seine Unterschrift den Empfang des 
Instrumentes, der Schutzhülle, des Kabels und des Schlüssels für das Orgelgebläse. Er ist für den 
sorgfältigen Transport verantwortlich. 
 
 
Unterschrift des Entleihers 
(Kirchenvorstand): 
 
_________________________________________ 
 
Für das Dekanat: 
 
_________________________________________ 

Orgel und Zubehör in einwandfreiem 

Zustand abgeholt am: ___________ 

 

durch ________________________ 


